o0 Ministerium des Innern

. E RECHTo N RW des Landes Nordrhein-Westfalen w@@

Landesrecht Nordrhein-Westfalen

Ministerialblatt fur das Land Nordrhein-Westfalen

Ausgabe: MBI. NRW. 2003 Nr. 43
Veroffentlichungsdatum: 06.10.2003
Seite: 1161

Jahresabschliusse 2001 der Rheinischen Heilpadagogi-

schen Heime und der Krankenhauszentralwaschereien

Bek. d. Landschaftsverbandes Rheinland v. 06.10.2003
- 06.00 - 00

Landschaftsverband Rheinland

Jahresabschliisse 2001
der Rheinischen Heilpadagogischen Heime
und der Krankenhauszentralwaschereien

Bek. d. Landschaftsverbandes Rheinland
v. 06.10.2003 - 06.00 - 00

Die Landschaftsversammlung Rheinland hat in ihrer Sitzung am 28.11.2002 die Jahresabschliisse
2001 der Rheinischen Heilpadagogischen Heime Bedburg-Hau, Bonn, Diren, Langenfeld und
Viersen sowie den Jahresabschluss 2001 der Krankenhauszentralwaschereien festgestellt und
Uber die Verwendung des Gewinns oder die Behandlung des Verlustes wie folgt beschlossen:

1
Verwendung der Bilanzgewinne bzw. des Jahresuberschuss
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1.1
HPH Bedburg-Hau

Der Bilanzgewinn in H6he von 30.597,75 DM wird auf neue Rechnung vorgetragen.

1.2
HPH Bonn

Der Jahresuberschuss in Hohe von 86.104,95 DM wird dem Gewinnvortrag des Jahres 2000 in
Hohe von 241.384,02 DM zugeschlagen. Der daraus resultierende Bilanzgewinn in Hohe von
327.488,97 DM wird auf neue Rechnung vorgetragen.

1.3
HPH Diren

Der Jahresuberschuss in Hohe von 5.609,05 DM wird dem Gewinnvortrag des Jahres 2000 in
Hoéhe von 31.134,31 DM zugeschlagen. Der daraus resultierende Bilanzgewinn in Hohe von
36.743,36 DM wird auf neue Rechnung vorgetragen.

1.4
HPH Langenfeld

Der Jahresliberschuss in Hohe von 38.613,09 DM wird dem Gewinnvortrag des Jahres 2000 in
Hoéhe von 12.785,65 DM zugeschlagen. Der daraus resultierende Bilanzgewinn in Hohe von
51.398,74 DM wird auf neue Rechnung vorgetragen.

1.5
HPH Viersen

Der Bilanzgewinn in Héhe von 83.241,84 DM wird auf neue Rechnung vorgetragen.

2
Vortrag des Bilanzverlustes

Der Bilanzverlust der Krankenhauszentralwaschereien zum 31.12.2001 in Hohe von 45.317,36 DM
(23.170,40 €) wird auf das Wirtschaftsjahr 2002 vorgetragen.
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Die abschlieBenden Vermerke der Gemeindeprifungsanstalt Nordrhein-Westfalen Uber die Jah-
resabschlussprifungen werden nachfolgend wiedergegeben:

Rheinisches Heilpadagogisches Heim Bedburg-Hau

Bestatigungsvermerk

Die mit der Prufung des Jahresabschlusses zum 31.12.2001 beauftragte
Wirtschaftspriufungsgesellschaft BDO Deutsche Warentreuhand AG
hat am 28.06.2002 folgenden Bestatigungsvermerk erteilt:

"Wir haben den Jahresabschluss des Rheinischen Heilpadagogischen Heimes Bedburg-Hau un-
ter Einbeziehung der Buchfiihrung und den Lagebericht fiir das Geschaftsjahr vom 1. Januar bis
31. Dezember 2001 gepriift. Die Buchfiihrung und die Aufstellung von Jahresabschluss und La-
gebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den erganzenden Regelun-
gen in der Betriebssatzung liegen in der Verantwortung der Werkleitung. Die Gliederung der Bi-
lanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte grundsatzlich nach den Vorschriften der
Pflege-Buchflihrungsverordnung. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durch-
geflhrten Priifung eine Beurteilung Uber den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfiih-
rung und Uber den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlusspriifung entsprechend § 317 HGB unter Beachtung der vom
Institut der Wirtschaftsprufer (IDW) festgestellten deutschen Grundsatze ordnungsmaBiger Ab-
schlussprifung vorgenommen. Danach ist die Priifung so zu planen und durchzuflihren, dass
Unrichtigkeiten und Verst6Be, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter
Beachtung der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchfihrung und des durch den Lagebericht ver-
mittelten Bildes der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichen-
der Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prifungshandlungen werden die Kennt-
nisse Uber die Geschaftstatigkeit und Uber das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Heimes
sowie die Erwartungen Uber mogliche Fehler berlicksichtigt. Im Rahmen der Priifung werden die
Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise fir
die Angaben in Buchfuhrung, Jahresabschluss und Lagebericht Gberwiegend auf der Basis von
Stichproben beurteilt. Die Priifung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-
grundsatze und der wesentlichen Einschatzungen der Werkleitung sowie die Wirdigung der Ge-
samtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass
unsere Priifung eine hinreichend sichere Grundlage flr unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prifung hat zu keinen Einwendungen gefuhrt.

Nach unserer Uberzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsétze
ordnungsmaBiger Buchfuhrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der
Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage des Heimes.
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Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Heimes und stellt
die Risiken der kiinftigen Entwicklung zutreffend dar."”

Herne, den 10. Juni 2003

Gemeindeprufungsanstalt
Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

gez. Hilligweg

Rheinisches Heilpadagogisches Heim Bonn

Bestatigungsvermerk

Die mit der Prifung des Jahresabschlusses zum 31.12.2001 beauftragte
Wirtschaftsprifungsgesellschaft BDO Deutsche Warentreuhand AG
hat am 21.06.2002 folgenden Bestatigungsvermerk erteilt:

"Wir haben den Jahresabschluss des Rheinischen Heilpadagogischen Heimes Bonn, Bonn, unter
Einbeziehung der Buchfiihrung und den Lagebericht fir das Geschaftsjahr vom 1. Januar bis 31.
Dezember 2001 gepriift. Die Buchflihrung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebe-
richt nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den erganzenden Regelungen in
der Betriebssatzung liegen in der Verantwortung der Werkleitung. Die Gliederung der Bilanz und
der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte grundsatzlich nach den Vorschriften der Pflege-
Buchflhrungsverordnung. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgefihrten
Priifung eine Beurteilung Ulber den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfiihrung und
Uber den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlusspriifung entsprechend § 317 HGB unter Beachtung der vom
Institut der Wirtschaftsprufer (IDW) festgestellten deutschen Grundsatze ordnungsmaBiger Ab-
schlussprifung vorgenommen. Danach ist die Priifung so zu planen und durchzuflihren, dass
Unrichtigkeiten und Verst6Be, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter
Beachtung der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchfihrung und des durch den Lagebericht ver-
mittelten Bildes der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichen-
der Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Priifungshandlungen werden die Kennt-
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nisse Uber die Geschaftstatigkeit und Uber das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Heimes
sowie die Erwartungen lGber mogliche Fehler berlicksichtigt. Im Rahmen der Priifung werden die
Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise fur
die Angaben in Buchfiihrung, Jahresabschluss und Lagebericht Gberwiegend auf der Basis von
Stichproben beurteilt. Die Priifung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-
grundsatze und der wesentlichen Einschatzungen der Werkleitung sowie die Wirdigung der Ge-
samtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass
unsere Prifung eine hinreichend sichere Grundlage flr unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prifung hat zu keinen Einwendungen gefihrt.

Nach unserer Uberzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundséatze
ordnungsmaBiger Buchfuhrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der
Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage des Heimes.

Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Heimes und stellt
die Risiken der kinftigen Entwicklung zutreffend dar.”

Herne, den 25. August 2003

Gemeindeprifungsanstalt
Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

gez. Hilligweg

Rheinisches Heilpadagogisches Heim Diiren

Bestatigungsvermerk

Die mit der Prifung des Jahresabschlusses zum 31.12.2001 beauftragte
Wirtschaftsprifungsgesellschaft BDO Deutsche Warentreuhand AG
hat am 12.07.2002 folgenden Bestatigungsvermerk erteilt:
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"Wir haben den Jahresabschluss des Rheinischen Heilpadagogischen Heimes Diren, Diren, un-
ter Einbeziehung der Buchfiihrung und den Lagebericht flir das Geschaftsjahr vom

1. Januar bis 31. Dezember 2001 gepruft. Die Buchfiihrung und die Aufstellung von Jahresab-
schluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergan-
zenden Regelungen in der Betriebssatzung liegen in der Verantwortung der Werkleitung. Die
Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte grundsatzlich nach den
Vorschriften der Pflege-Buchfihrungsverordnung. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der
von uns durchgefiihrten Prifung eine Beurteilung Gber den Jahresabschluss unter Einbeziehung
der Buchfiuihrung und tber den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlusspriifung entsprechend § 317 HGB unter Beachtung der vom
Institut der Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten deutschen Grundsatze ordnungsmaBiger Ab-
schlussprifung vorgenommen. Danach ist die Prifung so zu planen und durchzufiihren, dass
Unrichtigkeiten und Verst6Be, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter
Beachtung der Grundsatze ordnungsmaBiger Buchfihrung und des durch den Lagebericht ver-
mittelten Bildes der Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichen-
der Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prifungshandlungen werden die Kennt-
nisse Uber die Geschaftstatigkeit und Uber das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Heimes
sowie die Erwartungen lGber mogliche Fehler berlicksichtigt. Im Rahmen der Priifung werden die
Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise fur
die Angaben in Buchfiihrung, Jahresabschluss und Lagebericht Gberwiegend auf der Basis von
Stichproben beurteilt. Die Priifung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-
grundsatze und der wesentlichen Einschatzungen der Werkleitung sowie die Wirdigung der Ge-
samtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass
unsere Prifung eine hinreichend sichere Grundlage flr unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prifung hat zu keinen Einwendungen gefihrt.

Nach unserer Uberzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundséatze
ordnungsmaBiger Buchfuhrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der
Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage des Heimes.

Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Heimes und stellt
die Risiken der kinftigen Entwicklung zutreffend dar.”

Herne, den 25. August 2003

Gemeindeprifungsanstalt
Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

gez. Hilligweg
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Rheinisches Heilpadagogisches Heim Langenfeld

Bestatigungsvermerk

Die mit der Prifung des Jahresabschlusses zum 31.12.2001 beauftragte
Wirtschaftspriufungsgesellschaft WIROG Treuhandgesellschaft mbH
hat am 18.07.2002 folgenden Bestatigungsvermerk erteilt:

"Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfiihrung und den Lagebericht des
Rheinischen Heilpadagogischen Heimes Langenfeld fiir das Geschaftsjahr vom 01. Januar 2001
bis 31. Dezember 2001 geprift. Die Buchfiihrung und die Aufstellung von Jahresabschluss und
Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung
der Werkleitung. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgefiihrten Prifung
eine Beurteilung Uber den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfiihrung und tber den
Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlusspriifung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der
Wirtschaftspriifer (IDW) festgestellten Grundsatze ordnungsmaBiger Abschlusspriifung vorge-
nommen. Danach ist die Priifung so zu planen und durchzufiihren, dass Unrichtigkeiten und Ver-
stdBe, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grund-
satze ordnungsmaBiger Buchfihrung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermo-
gens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt wer-
den. Bei der Festlegung der Prifungshandlungen werden die Kenntnisse Uber die Geschaftsta-
tigkeit und Uber das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Rheinischen Heilpadagogischen
Heimes sowie die Erwartungen Uber mogliche Fehler berlicksichtigt. Im Rahmen der Prifung
werden die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems sowie Nachweise fur die Angaben in
Buchflihrung, Jahresabschluss und Lagebericht Giberwiegend auf der Basis von Stichproben be-
urteilt. Die Prifung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsatze und der
wesentlichen Einschatzungen der Werkleitung sowie die Wirdigung der Gesamtdarstellung des
Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prifung eine
hinreichend sichere Grundlage fur unsere Beurteilung bildet.

Unsere Priifung hat zu keinen Einwendungen gefihrt.

Nach unserer Uberzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundséatze
ordnungsmaBiger Buchfuhrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der
Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage des Rheinischen Heilpddagogischen Heimes.

Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Rheinischen
Heilpddagogischen Heimes und stellt die Risiken der kilinftigen Entwicklung zutreffend dar."”
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Herne, den 10. Juni 2003

Gemeindeprufungsanstalt
Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

gez. Hilligweg

Rheinisches Heilpadagogisches Heim Viersen

Bestatigungsvermerk

Die mit der Prifung des Jahresabschlusses zum 31.12.2001 beauftragte
Wirtschaftspriufungsgesellschaft WIROG Treuhandgesellschaft mbH
hat am 18.07.2002 folgenden Bestatigungsvermerk erteilt:

"Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfiihrung und den Lagebericht des
Rheinischen Heilpadagogischen Heimes Viersen flr das Geschaftsjahr vom 01. Januar 2001 bis
31. Dezember 2001 geprft. Die Buchfihrung und die Aufstellung von Jahresabschluss und La-
gebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der
Werkleitung. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgefiihrten Prifung eine
Beurteilung Uber den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfihrung und Uber den Lage-
bericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlusspriifung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der
Wirtschaftspriifer (IDW) festgestellten Grundsatze ordnungsmaBiger Abschlusspriifung vorge-
nommen. Danach ist die Priifung so zu planen und durchzufiihren, dass Unrichtigkeiten und Ver-
stdBe, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grund-
satze ordnungsmaBiger Buchfihrung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermo-
gens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt wer-
den. Bei der Festlegung der Prifungshandlungen werden die Kenntnisse Uber die Geschaftsta-
tigkeit und Uber das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Rheinischen Heilpadagogischen
Heimes sowie die Erwartungen Uber mogliche Fehler berlicksichtigt. Im Rahmen der Prifung
werden die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems sowie Nachweise fur die Angaben in
Buchflihrung, Jahresabschluss und Lagebericht Giberwiegend auf der Basis von Stichproben be-
urteilt. Die Prifung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsatze und der
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wesentlichen Einschatzungen der Werkleitung sowie die Wirdigung der Gesamtdarstellung des
Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prifung eine
hinreichend sichere Grundlage fir unsere Beurteilung bildet.

Unsere Priifung hat zu keinen Einwendungen gefihrt.

Nach unserer Uberzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundséatze
ordnungsmaBiger Buchfuhrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der
Vermdgens-, Finanz- und Ertragslage des Rheinischen Heilpddagogischen Heimes.

Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Rheinischen
Heilpadagogischen Heimes und stellt die Risiken der klinftigen Entwicklung zutreffend dar.”

Herne, den 10. Juni 2003

Gemeindeprifungsanstalt
Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

gez. Hilligweg

Krankenhauszentralwaschereien
des Landschaftsverbandes Rheinland

Bestatigungsvermerk

Die mit der Prifung des Jahresabschlusses zum 31.12.2001 beauftragte Wirtschaftspriifungsge-
sellschaft WIROG Treuhandgesellschaft mbH hat am 17.07.2002 folgenden Bestatigungsvermerk
erteilt:

~Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchflihrung und den Lagebericht der
Krankenhauszentralwaschereien des Landschaftsverbandes Rheinland flir das Geschaftsjahr
vom 1. Januar 2001 bis zum 31. Dezember 2001 geprift. Die Buchfihrung und die Aufstellung
von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften lie-
gen in der Verantwortung der Werkleitung. Unsere Aufgabe ist es, auf Grundlage der von uns
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durchgefihrten Prifung eine Beurteilung Uber den Jahresabschluss unter Einbeziehung der
Buchflihrung und Giber den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprifung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der
Wirtschaftspriifer (IDW) festgestellten Grundsatze ordnungsmaBiger Abschlusspriifung vorge-
nommen. Danach ist die Priifung so zu planen und durchzuflihren, dass Unrichtigkeiten und Ver-
stdBe, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grund-
satze ordnungsgemaBer Buchfiihrung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermo-
gens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt wer-
den. Bei der Festlegung der Prifungshandlungen werden die Kenntnisse lUber die Geschaftsta-
tigkeit und Uber das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Krankenhauszentralwaschereien
sowie die Erwartungen lGber mdgliche Fehler berilicksichtigt.

Im Rahmen der Priifung werden die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems sowie Nachweise
far die Angaben in Buchfiihrung, Jahresabschluss und Lagebericht Gberwiegend auf der Basis
von Stichproben beurteilt. Die Priifung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-
grundsatze und der wesentlichen Einschatzungen der Werkleitung sowie die Wirdigung der Ge-
samtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass
unsere Priifung eine hinreichend sichere Grundlage flr unsere Beurteilung bildet.

Unsere Priifung hat zu keinen Einwendungen gefiihrt.

Nach unserer Uberzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsatze
ordnungsmaBiger Buchfihrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der
Vermdgens- , Finanz- und Ertragslage der Krankenhauszentralwaschereien. Der Lagebericht gibt
insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Krankenhauszentralwaschereien und
stellt die Risiken der klinftigen Entwicklung zutreffend dar."”

Herne, den 10. Juni 2003

Gemeindeprufungsanstalt
Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

gez. Hilligweg
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Die Jahresabschllisse sowie die Lageberichte kénnen an sieben Tagen, gerechnet vom Tag der
Veroffentlichung, wahrend der Dienststunden, 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr beim Landschaftsverband
Rheinland, KéIin-Deutz, Kennedy-Ufer 2, Zimmer C 418 eingesehen werden.

KoIn, den 6.10.2003

Der Direktor
des Landschaftsverbandes Rheinland

Molsberger

- MBI. NRW. 2003 S. 1161

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 11/11


https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/mblnrw/2003-s1161

	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Jahresabschlüsse 2001 der Rheinischen Heilpädagogischen Heime und der Krankenhauszentralwäschereien Bek. d. Landschaftsverbandes Rheinland v. 06.10.2003 - 06.00 - 00 


